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(2) Mit der Verzichtserklärung erlischt der Schadenersatz
anspruch des Betriebes in der angegebenen Höhe. Der Ver
zicht ist dem Werktätigen unter Angabe der Gründe schrift
lich mitzuteilen.

14. K a p i t e l

S c h a d e n e r s a t z l e i s t u n g e n  d e s  B e t r i e b e s  

Schadenersatz bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit

§267
(1) Bei einem Arbeitsunfall gemäß § 220 Abs. 1 oder einer 

Berufskrankheit hat der Betrieb dem Werktätigen den da
durch entstandenen Schaden zu ersetzen.

(2) Eine Schadenersatzpflicht bei einem Arbeitsunfall be
steht nicht, wenn der Werktätige trotz ordnungsgemäßer Be
lehrung, Unterweisung und Kontrolle aus grober Mißachtung 
seiner Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz diese vor
sätzlich verletzt, dadurch der Arbeitsunfall herbeigeführt wor
den ist und der Betrieb dafür keine Ursache gesetzt hat.

§268
(1) Der Schadenersatzanspruch des Werktätigen umfaßt
a) die entgangenen und noch entgehenden auf Arbeit be

ruhenden Einkünfte, einschließlich der Minderung der 
Rentenansprüche,

b) die notwendigen Mehraufwendungen, insbesondere zur 
Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
und zur Teilnahme am Arbeitsprozeß und am gesell
schaftlichen Leben,

c) den Sachschaden.

(2) Auf den Anspruch gegen den Betrieb werden die Lei
stungen der Sozialversicherung, Leistungen aus der zusätz
lichen Altersversorgung der Intelligenz und aus sonstigen 
Versorgungen angerechnet, die der Werktätige im Zusammen
hang mit dem Arbej^unfall bzw. der Berufskrankheit erhält. 
Das gleiche gilt für Einkünfte, die der Werktätige auf Grund 
ihm zumutbarer Arbeit erhält oder trotz Zumutbarkeit zu 
verdienen unterläßt (z. B. Ablehnung einer beruflichen Reha
bilitation oder eines Qualifizierungs-, Änderungs- oder Über
leitungsvertrages) .

(3) Leistungen der Staatlichen Versicherung der Deutschen 
Demokratischen Republik aus Versicherungsverhältnissen zu
gunsten des Werktätigen oder seiner Hinterbliebenen haben 
auf die Höhe des Anspruchs keinen Einfluß.

§269
(1) Tritt infolge eines Arbeitsunfalles gemäß § 220 Abs. 1 

oder einer Berufskrankheit der Tod des Werktätigen ein, ist 
der Betrieb verpflichtet, den Hinterbliebenen den durch Ver
lust des gesetzlichen Unterhaltsanspruchs entstandenen Scha
den zu ersetzen. Der Betrieb hat die Bestattungskosten zu 
tragen.

(2) Die Bestimmungen der §§ 267 Abs. 2 und 268 Absätze 2 
und 3 finden entsprechende Anwendung.

Schadenersatz in anderen Fällen

§270
.5) Verletzt der Betrieb Pflichten aus dem Arbeitsrechts

verhältnis oder bei der Vorbereitung des Arbeitsvertrages und 
wird dadurch dem Werktätigen Schaden zugefügt, hat der 
Betrieb dem Werktätigen den entstandenen Schaden zu er
setzen.

(2) Die Verpflichtung zum Schadenersatz entfällt, wenn der 
Betrieb die Umstände, die zum Schaden geführt haben, trotz 
Ausnutzung aller ihm durch die sozialistischen Produktions
verhältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht äbwenden konnte.

(3) Für den Umfang des Schadenersatzanspruchs finden 
die Bestimmungen der §§ 268 und 269 sinngemäß Anwendung.

§271

(1) Setzt sich der Werktätige aus gesellschaftlicher Verant
wortung dafür ein, im Interesse des Betriebes Schäden zu ver
hüten oder zu mindern oder Gefahren abzuwehren, hat er 
Anspruch gegenüber dem Betrieb auf Ersatz der Aufwendun
gen, die er den Umständen nach für erforderlich halten 
konnte, sowie auf Entschädigung für eingetretene Nachteile.

(2) Verwendet der Werktätige mit betrieblicher Genehmi
gung persönliches Eigentum zur Erfüllung seiner Arljeitsauf- 
gabe, hat der Betrieb ihm Schadenersatz zu leisten, wenn 
das persönliche Eigentum dabei beschädigt oder zerstört wird. 
Anspruch auf Schadenersatz besteht in dem Umfang nicht, in 
dem der Werktätige nach den Bestimmungen der §§ 260 bis 264 
materiell verantwortlich wäre.

§272
Verjährung

Schadenersatzansprüche gegenüber dem Betrieb unterliegen 
der Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Die 
Frist beginnt am 1. Tag des Monats, der dem Tag folgt, an 
dem der Anspruchsberechtigte Kenntnis vom Schaden und 
vom Ersatzpflichtigen erlangt. Hat der Betrieb Schadenersatz 
in Form wiederkehrender Leistungen zu gewähren, verjähren 
nur die fällig gewordenen Teilleistungen. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 128 Absätze 2 bis 5.

§273
Ersatzansprüche an Dritte

Soweit der Betrieb Schadenersatz leistet, gehen Schaden
ersatzansprüche des Werktätigen gegenüber Dritten auf den 
Betrieb über. Weitergehende zivilrechtliche Ansprüche des 
Werktätigen gegen den Schädiger werden dadurch nicht be
rührt.

15. K a p i t e l

S o z i a l v e r s i c h e r u n g  
der A r b e i t e r  u n d  A n g e s t e l l t e n

Leitung der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten 
durch den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund *

§274
(1) Die Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten 

ist ein wichtiger Bestandteil sozialistischer Sozialpolitik. Sie 
gewährt als Pflicht- und freiwillige Versicherung Sach- und 
Geldleistungen bei Krankheit, Arbeitsunfall und Mutterschaft 
sowie Rentenleistungen bei Invalidität, Arbeitsunfall, im Alter 
und für Hinterbliebene mit dem Ziel, die Werktätigen, Rent
ner und deren Familienangehörige umfassend sozial zu be
treuen.

(2) Die Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten 
wird vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund geleitet. Sie 
ist ein wichtiges Arbeitsgebiet der Gewerkschaften bei der 
allseitigen Vertretung der Interessen der Werktätigen. Die 
Leitung erfolgt entsprechend den Prinzipien des demokrati-


